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Wir müssen die Ermittlungstätigkeit der Kreisdienststellen 
also zweckmäßiger organisieren. Dafür die günstigste Lösung 
zu finden, ist eine schwierige Aufgabe. Es ist erforderlich, 
noch weitere Untersuchungen und gründliche Überlegungen an
zustellen, um dieses Problem entsprechend der Kotwendigkeit 
und den realen Möglichkeiten zu klären.
So muß z. B. exakt die Frage beantwortet werden, ob und ln 
we1chen Kreisdienststellen es zweckmäßig ist, Sachgebiete 
VIII zu bilden.
Dabei ist zu gewährleisten, daß keine Isolierte Verselbstän
digung des Sachgebietes VIII zugelassen wird, sondern das ge_ 
samte IM/GMS-System der KD für die Durchführung der Ernitt- 
lungsaufgaben genutzt wird. D. h. im Vordergrund steht die 
Schaffung eines solchen Systems zur Bewältigung der not-wendi
gen Ermittlungsaufgaben, das nicht nur eine höhere Qualität 
in der Erfüllung dieser AufgabenStellung sichert, sondern dag 
vor allem auch zu einer wirklichen Entlastung der anderen onc 
rativen Mitarbeiter von der Erledigung von Ermittlungsarbeit;- 
'führt, das ihnen eine größere Konzentration auf die operativ« 
Hauptaufgaben ermöglicht.
Dabei ist auch verantwortungsbewußt zu prüfen, inwieweit 
in den Kreisdienststellen eventuell einzusetzende operative 
Mitarbeiter der Linie VIII Aufgaben, die sich aus meinen 
Befehlen zur Absicherung der Verkehrs- und Transitwege und 
zur Einengung und Verhinderung der subversiven Tätigkeit 
der drei westlichen Militärverbindungsmissionen ergeben,
mit übernehmen können.


